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Hallo Schnuppe,
nachdem der Schüler wohl eine Therapeutin hat, wird es doch ein leichtes für die Dame sein,
ein Attest zu verfassen.
In Bayern muss ein LRS-Schüler ein Attest haben- die sind meist 3-4 Jahre gültig und müssen
dann erneuert werden. Aber es obliegt in erster Linie dem Fachlehrer, ob die Rechtschreibfehler
so ins Gewicht fallen, dass man sie nicht werten darf und ob der Schüler evtl. mehr Zeit
bekommt.
Lg, Hermine
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